
Vereinigungen übertragen. Eine solche Übertragung hat den In- 
teressen der Allgemeinheit und der Mehrung des gesellschaftlh 
chen Reichtums zu dienen‘ 

Artikel 13 

Die Geräte, Maschinen, Anlagen, Bauten der landwirtschad 
chen, handwerklichen und sonstigcn sozialistischen Genossen- 
schaffen Sowie die Tierbestände der landwirtschaftlichen P104 
duktionsgenossenschaften und das aus genossenschaftlicher Nut- 
zung des Bodens sowie genossenschaftlicher Produktionsmittel 
erzielte Ergebnis sind genossenschaftliches Eigentum, 

Artikel 14 

(1) Die Nutzung und der Betrieb privater Wirtschaftsmtemeh- 
men und —eim‘ichtungen zu Erwerbszwecken müssen gesell- 

schaftliche Bedürfnisse befriedigen, der Erhöhung des Volks- 
wohlstandes und der Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums 
dienen 
[2) Das enge Zusammenwirken von sozialistischen mit privaten 
Wirtschaftsuntemehmcn und —ein1ichrungen wird vom Staat 
gefördert. In Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Er- 
fordernissen können private Betriebe auf Antrag staatliche Be- 
teiligung aufnehmen. 
(3) Privanvirtschaftliche Vereinigungen zur Begründung wirt- 
schaftlicher Macht sind nicht gestattet. 

Artikel 15 

(1) Der Boden der Deutschen Demokratischen Republik gehört 
zu ihren kostbarsten Naturreichtümem, Er muß geschützt und 
rationell genutzt werden. Landg und forstwirtschaftlich genurz- 
ter Boden darf nur mit Zustimmung der verantwortlichen staat— 
lichen Organe seiner Zweckbestimmung entzogen werden, 
(2) Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und 
Gesellschaft für den Schutz der Natur. Die Reinhaltung der 
Gewässer und der Luft sowie der Schutz der Pflanzen- und 
Tierwelt und der landschaftlichen Schönheiten der Heimat sind 
durch die zuständigen Organe zu gewährleisten und sind dar- 
über hinaus auch Sache jeden Bürgers. 

Artikel 16 

Enteignungen sind nur für gemeinnützige Zwecke auf gesetz— 
licher Grundlage und gegen angemessene Entschädigung zuläs— 
sig. Sie dürfen nur erfolgen, wenn auf andere Weise der ange- 
strebte gemeinnützige Zweck nicht erreicht werden kann. 

Abschnitt II 
Bürger und Gemeinschaften in der sozialistischen Gesellschaft 

Kapitel 1 
Grundrechte und Grundpflichten der Bürger 

Artikel 37 

(1) Ieder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat 
das Recht auf Wohnraum für sich und seine Familie entspre- 
chend den volkswirtschaftlichen Möglichkeiten und örtlichen 
Bedingungen. Der Staat ist verpflichtet, dieses Recht durch die 
Förderung des Wohnungsbaus, die Werterhaltung vorhandenen 
Wolmraumes und die öffentliche Kontrolle über die gerechte 
Verteilung des Wohnraumes zu verwirklichen 
(2) Es besteht Rechtsschutz bei Kündigungen. 
(3) Jeder Bürger hat das Recht auf Unverletzbarkeit seiner 

Wohnung. 
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Anlage 2 

Mitteilung über die Dreimächteknnfermz von Berlin 
Vom 2. August 1945 

I. 

Am 17.Juli 1945 trafen sich der Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika, Harry S. Truman, der Vorsitzende des 
Rates der Volkskommissare der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, Generalissimus I. W. Stalin, und der Premier- 
minister Grußbritanniens, Winston S. Churchill, sowie Herr 
Clement R. Attlee auf der von den drei Mächten beschicklen 
Berliner Konferenz. Sie wurden begleitet von den Außenmini» 
stem der drei Regierungen, W. M. Molotow, HErm D. F. 

Bymes und Herrn A. Eden, den Stabschcfs und anderen Bera- 
tem. 
In der Periode. vom 17. bis 25. Juli fanden neun Sitzungen statt. 
Darauf wurde die Konferenz für zwei Tage unterbrochen, an 
denen in England die Wahlergebnisse verkündet wurden. 
Am 28. Juli kehrte Herr Attlee in der Eigenschaft als Premier— 
minister in Begleitung des neuen Außenministers, Herrn E. Be— 
Vin, zu der Konferenz zurück Es wurden noch vier Sitzungen 
abgehalten. Während der Konferenz fanden regelmäßige Begeg» 
mmgen der Häupter der drei Regierungen, von den Außenmi- 
nistcm begleitet, und regelmäßige Beratungen der Außenmini» 
ster statt. 
Die Kommissionen, die in den Beratungen der Außenminister 
für die Vorherige Vorbereitung der Fragen eingesetzt werden 
waren, tagten gleichfalls täglich Die Sitzungen der Konferenz 
fanden in Cäcilienhof bei Potsdam statt. 
Die Konferenz schloß am 2. August 1945. Es wurden wichtige 
Entscheidungen und Vereinbarungen getroffen. Es fand ein 

Meinungsaustausch über eine Reihe anderer Fragen statt. Die 
Beratung dieser Probleme wird durch den Rat der Außenmini— 
ster, der auf dieser Konferenz geschaffen wurde, fortgesetzt. 
Präsident Truman, Generalissimus Stalin und Premierminister 
Attlee verlassen diese Konferenz welche das Band zwischen den 
drei Regierungen fester geknüpft und den Rahmen ihrer Zu- 
sammenarbeit und Verständigung erweitert hat, mit der ver- 
stärklen Überzeugung, da13 ihre Regierungen und Völker, zu- 
sammen mit anderen Vereinten Nationen, die Schaffung eines 
gerechten und dauerhaften Friedens Sichern werden. 

II, 

Die Einrichtung eines Rates der Außenminister 

Die Konferenz erreichte eine Einigung über die Errichtung eines 
Rates der Außenminister, welche die fünf Hauprmächte Vertre» 
ten, zur Fortsetzung der notwendigen vorbereitenden Arbeit zur 
friedlichen Regelung und zur Beratung anderer Fragen, welche 
nach Übereinstimmung zwischen den Teilnehmern in dem Rat 
der Regierungen von Zeit zu Zeit an den Rat übertragen werden 
können. 
Der Text der Übereinkunft über die Errichtung des Rates der 
Außenminister lautet: 
1. Es ist ein Rat zu errichten, bestehend aus den Außenministem 
des Vereinigten Königreiches, der Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken, Chinas, Frankreichs und der Vereinigten 
Staaten von Amerika. 
24 (I) Der Rat tagt normalerweise in Londnn, wo der ständige 
Sitz des Vereinigten Sekretariats sein wird, das durch den Rat 
zu schaffen ist Jeder Außenminister wird durch einen Stellver- 
treter von hohem Rang begleitet werden, welcher gegebenenfalls 
bevollmächtigt ist, während seiner, des Außenminister; Abwe— 
senheit die Arbeit weiterzuführen, sowie von einem kleinen Stab 
technischer Mitarbeiter. 
(II) Die erste Sitzung des Rates findet in London nicht später



als am 1. September 1945 statt. Die Sitzungen können nach all- 
gemeiner Übereinkunft nach anderen Hauptstädten einberufen 
werden; diese Übereinkunft kann von Zeit zu Zeit herbeige— 
führt werden. 
3‘ (I) Als eine vordringliche und wichtige Aufgabe des Rates 
wird ihm aufgctragcn,Friedensverträge für Italien/ Rumänien, 
Bulgarien, Ungarn und Finnland aufzusetzen, um sie den Ver- 
einten Nationen vorzulegen und Vorschläge zur Regelung der 
ungelösten territorialen Fragen, die in Verbindung mit der 
Beendigung des Krieges in Europa Entstehen, auszuarbeiten. Der 
Rat wird zu: Vorbereitung einer friedlichen Regelung für 
Deutschland benutzt werden, damit das entsprechende Doku- 
ment durch die für diesen Zweck geeignete Regierung Deutsch— 
lands angenommen werden kann, nachdem eine solche Regie- 
rung gebildet sein wird. 
(11] Zwecks Lösung jeder dieser Aufgaben wird der Rat aus 
Mitgliedern bestehen, welche diejenigen Regierungen vertreten, 
die die Bedingungen in der Kapitulation unterschrieben haben, 
diktiert an den Feindstaat, den die gegebene Aufgabe betrifft. 
Bei der Betrachtung der Fragen der Friedensregelung mit Italien 
wird Frankreich als Unterschriftleistende der Kapitulationsbe- 
dingungen Italiens betrachtet werden. Andere Mitglieder wer- 
den zur Teilnahme am Rat eingeladen werden, wenn Fragen er- 
örtert werden, die sie direkt betreffen 
(III) Andere Angelegenheiten werden von Zeit zu Zeit dem Rat 
übertragen werden nach Übereinkunft zwischen den Regierun- 
gen, die seine Mitglieder sind. 
4, (I) Wenn der Rat eine Frage erörtern wird, an der unmittel— 
bar ein Staat interessiert ist, der in ihm nicht vertreten ist, so 
muE dieser Staat eingeladen werden, seine Vertreter zur Teil- 
nahme an der Beratung und Prüfung dieser Frage zu entsen— 
den. 
(II) Der Rat kann seine Arbeitsweise dem Charakter des ge— 
stellten, von ihm zu prüfenden Problems anpassen In gewissen 
Fällen kann er die Frage zunächst in seiner Zusammensetzung 
vor der Teilnahme anderer interessierter Staaten vorberaten. 
In anderen Fällen kann der Rat zu einer offiziellen Konferenz 
den Staat einberufen, der hauPtsächlich an der Lösung eines 
besonderen Problems interessiert ist. 
Der Entschließung der Konferenz entsprechend, schickte jede 
der drei Regierungen gleichlautende Einladungen an die Re- 
gierungen von China und Frankreich, diesen Text anzunehmen 
und sich ihnen zur Errichtung des Rates anzuschließen. 
Die Errichtung des Rates der Außenminister für besondere Zie- 
le, die in diesem Text genannt werden sind, widerspricht nicht 
der auf der Krim-Konferenz erzielten Übereinkunft über die 
Abhaltung periodischer Beratungen der Außenminister der Ver— 
einigten Staaten, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli- 
ken und des Vereinigten Königreiches. 
Die Konferenz überprüfte auch die Situation der europäischen 
konsultativen Kommission im Sinne der Übereinkunft über die 
Errichtung des Rates der Außenminister. Mit Genugtuung wurde 
festgestellt, daß die Kommission erfolgreich ihre Hauptaufga— 
ben bewältigt hat, indem sie die Vorschläge betreffend die be- 
dingungslose Kapitulation die Besatzungszonen Deutschlands 
und Österreichs und das internationale Kontrollsyscem in diesen 
Ländern vorlegte. Es wurde für richtig befunden, da13 die spe- 
ziellen Fragen, die die gegenseitige Angleichung der Politik der 
Alliierten hinsichtlich der Kontrolle über Deutschland und 
Österreich betreffen, in Zukunft der Zuständigkeit des Kontroll- 
rats in Berlin und der Alliierten Kommission in Wien unter- 
liegen sollen, Demgemäß ist man darüber einig geworden, die 
Auflösung der Europäischen Konsultativen Kommission zu 
empfehlen.

~ 

III. 

Deutschland 

Alliierte Armeen führen die Besetzung von ganz Deutschland 
durch, und das deutsche Volk fängt an, die furchtbaren Ver- 
brechen zu büßen, die unter der Leitung derer, welche es zur 
Zeit ihrer Erfolge offen gebilligt hat und denen es blind gehorcht 
hat, begangen wurden. Auf der Konferenz wurde eine Überein- 
kunft erzielt über die politischen und wirtschaftlichen Grund- 
sätze der gleichgeschalteten Politik der Alliierten in bezug auf 
das besiegte Deutschland in der Periode der alliierten Kontrolle. 
Das Ziel dieser Übereinkunft bildet die Durchführung der 
Krim-Deklaration über Deutschland. Der deutsche Militarismus 
und Nazismus werden ausgerottet, und die Alliierten treffen 

nach gegenseitiger Vereinbarung in der Gegenwart und in der 
Zukunft auch andere Maßnahmen, die notwendig sind, damit 
Deutschland niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung 
des Friedens in der ganzen Welt bedrohen kann. 
Es ist nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche Volk zu 
vernichten oder zu versklaven. Die Alliierten wollen dem deut- 
schen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, 
sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage 
von neuem wiederaufzubauen. Wenn die eigenen Anstrengun- 
gen des deutschen Volkes unablässig auf die Erreichung dieses 
Zieles gerichtet sein werden, wird es ihm möglich sein, zu gege- 
bener Zeit seinen Platz unter den freien und friedlichen Völkern 
der Welt einzunehmen. 
Der Text dieser Übereinkunft lautet: 
Politische und wirtschaftliche Grundsätze, deren man sich bei 
der Behandlung Deutschlands in der Anfangsperiode der Kon— 
trolle bedienen muß: 

A. Politische Grundsätze 

1. Entsprechend der Übereinkunft über das Kontrollsystem in 
Deutschland wird die höchste Regierungsgewalt in Deutschland 
durch die Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Vereinigten 
Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreichs, der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Französischen Re- 
publik nach den Weisungen ihrer entsprechenden Regierungen 
ausgeübt, und zwar von jedem in seiner Besatzungszone, sowie 
gemeinsam in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Kontrollrates 
in den Deutschland als Ganzes betreffendan Fragen. 
2. Soweit dieses praktisch durchführbar ist, muß die Behand— 
lung der deutschen Bevölkerung in ganz Deutschland gleich 
sein, 
3. Die Ziele der Besetzung Deutschlands, durch welche der 
Kontrollrat sich leiten lassen soll, sind 
(I) Völlige Abrüstung und Emmilitarisierung Deutschlands und 
die Ausschaltung der gesamten deutschen Industrie, welche für 
eine Kriegsproduktion benutzt werden kann oder deren Über- 
wachung Zu diesem Zweck: 
a) werden alle Land-, See— und Luftstreitkräfte Deutschlands, 
SS, SA, SD und Gestapu mit allen ihren Organisationen, Stäben 
und Ämtern, einschließlich des Generalstabes, des Offizierkorps, 
der Reservisten, der Kriegsschulen, der Kriegervereine und aller 
anderen mil' ärischen und halbmilitärischen Organisationen zu- 
sammen mit ihren Vereinen und Unterorganisationen, die den 
Interessen der Erhaltung der militärischen Tradition dienen, 
völlig und endgültig aufgelöst, um damit für immer der Wieder- 
geburt oder Wiederaufrichnmg des deutschen Militarismus und 
Nazismus vorzubeugen; 
b] müssen sich alle Waffen, Munition und Kriegsgerät und alle 
Spezialmittel zu deren Herstellung in der Gewalt der Alliierten 
befinden oder vernichtet werden. Der Unterhaltung und Her- 
stellung aller Flugzeuge und aller Waffen, Ausrüstung und 
Kriegsgeräte wird vorgebeugt werden. 
(II) Das deutsche Volk mufi überzeugt werden, daß es eine totale 
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militärische Niederlage erlitten hat und daß es sich nicht der 
Verantwortung entziehen kann für das, was es selbst dadurch 
auf sich geladen hat, daß seine eigene mitleidlosc Kriegführung 
und der fanatische Widerstand der Nazis die deutsche Win— 
schaft zerstört und Chaos und Elend unvermeidlich gemacht 
haben. 
[III] Die Nationalsozialistische Partei mit ihren angeschlosse- 
nen Gliederungen und Unterorganisationen ist zu vernichten; 
alle nationalsozialistischen Ämter sind aufzulösen; es sind Si- 
cherheiten dafür zu schaffen, da13 sie in keiner Form wieder 
auferstehen können; jeder nazistischen und militaristischcn Be- 
tätigung und Propaganda ist vorzubeugen 
(IV] Die endgültige Umgestaltung des deutschen politischen 
Lebens auf demokratischer Grundlage und eine eventuelle fried- 
liche Mitarbeit Deutschlands am internationalen Leben sind vor- 
zubereiten. 
4. Alle nazisdschen Gesetze, welche die Grundlagen für das 
Hitlerregime geliefert haben oder eine Diskriminierung auf 
Grund der Rasse, Religion oder politischer Überzeugung er— 

richteten, müssen abgeschafft werden. Keine solche Diskrimi- 
nierung, weder eine rechtliche noch eine administrative oder 
irgendeiner anderen Art, wird geduldet werden. 
5. Kriegsverbrecher und alle diejenigen, die an der Planung oder 
Verwirklichung nazistischer Maßnahmen, die Greuel oder 
Kriegsverbrechen nach sich zogen oder als Ergebnis hatten, teil- 
genommen haben, sind zu verhaften und dem Gericht zu über? 
geben. Nazistische Parteiführer, einflußreiche Nazianhänger 
und die Leiter der nazistischen Ämter und Organisationen und 
alle anderen Personen, die für die Besetzung und ihre Ziele ge- 
fährlich sind, sind zu verhaften und zu internieren. 
6. Alle Mitglieder der nazistischen Partei, welche mehr als 
nominell an ihrer Tätigkeit teilgenommen haben, und alle andei 
ren Personen, die den alliierten Zielen feindlich gegenüberstehen, 
sind aus den öffentlichen oder halböffentlichen Ämtern und 
von den verantwortlichen Posten in wichtigen Privamnternahw 
mungen zu entfernen. Diese Personen müssen durch Personen 
ersetzt werden, welche nach ihren politischen und moralischen 
Eigenschaften fähig erscheinen, an der Entwicklung wahrhaft 
demokratischer Einrichtungen in Deutschland mitzuwirken. 
7. Das Erziehungswesen in Deutschland muß so überwacht 
werden, da8 die nazisfischen und militarisdschen Lehren völlig 
entfernt werden und eine erfolgreiche Entwicklung der demo— 
krafischen Ideen möglich gemacht wird. 
8. Das Gerichtswesen wird entsprechend den Grundsätzen der 
Demokratie und der Gerechtigkeit auf der Grundlage der Ge- 
setzlichkeit und der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz 
ohne Unterschied der Rasse, der Nationalität und der Religion 
reorganisien werden. 
9. Die Verwaltung Deutschlands mufl in Richtung auf eine De- 
zentralisau’on der politischen Struktur und der Entwicklung 
einer örtlichen Selbstverantwortung durchgeführt werden. Zu 
diesem Zwecke: 
(I) Die lokale Selbstverwaltung wird in ganz Deutschland nach 
demokratischen Grundsätzen, und zwar durch Wahlausschüsse 
(Räte), so schnell wie es mit der Wahrung der militärischen 
Sicherheit und den Zielen der militärischen Besatzung verein- 
bar ist, wiederhergestellt. 
(II) In ganz Deutschland sind alle demokratischen politischen 
Parteien zu erlauben und zu fördern mit der Einräumung des 
Rechtes, Versammlungen einzuberufen und öffentliche Diskus- 
sionen durchzuführen 
(III) Der Grundsatz der Wahlvertretung soll in die Gemeinden 
Kreis-, Provinzial— und Landesverwaltungen, so schnell wie es 
durch die erfolgreiche Anwendung dieser Grundsätze in der 
örtlichen Selbstverwaltung gerechtfertigt werden kann, einge- 
führt werden. 
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(IV) Bis auf weiteres wird keine zentrale deutsche Regierung 
errichtet werden. Iedoch werden einige wichtige zentrale dem. 
sche Verwaltungsabteilungen errichtet werden, an deren Spitze 
Staatssekretäre stehen, und zwar auf den Gebieten des Finanz. 
Wesens, des Trmsportwcscns, des Verkehrswesens, des Außen- 
handels und der Industrie. Diese Abteilungen werden unter der 
Leitung des Kontrolh'ates tätig sein. 
10‘ Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit zur Erhaltung 
der militärischen Sicherheit wird die Freiheit der Rede, der 
Presse und der Religion gewährt Die religiösen Einrichtungen 
sollen respektiert werden. Die Schaffung Freier Gewerkschaften, 
gleichfalls unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der Er- 
haltung der militärischen Sicherheit, wird gestattet werden 

B‘ Wirtschaftliche Grundsätze 

11. Mit dem Ziele der Vernichtung des deutschen Kriegspoten- 
tials ist die Produktion von Waffen, Kriegsausrüsflmg und 
Kriegsmitteln, ebenso die Herstellung alle: Typen von Flugzeu— 
gen und Seeschiffen zu verbieten und zu unterbinden. Die Her- 
stellung von Metallen und Chemikalien, der Maschinenbau und 
die Herstellung anderer Gegenstände, die unmittelbar für die 
Kriegswirfschaft notwendig sind, ist streng zu überwachen und 
zu beschränken, entsprechend dem genehmigten Stand der fried- 
lichen Nachkriegsbedürfnisse Deutschlands, um die in dem 
Punkt 15 angeführten Ziele zu befriedigen. Die Produktions- 
kapazität, entbehrlich für die Industrie, welche erlaubt sein 
wird/ ist entsprechend dem Reparationsplan, empfohlen durch 
die interallüerte Reparationskommission und bestätigt durch die 
beteiligten Regierungen, entweder zu entfernen oder/ falls sie 

nicht entfernt werden kann, zu vernichten, 
12. In praktisch kürzester Frist isr das deutsche Wirtschafts- 
leben zu dezentralisieren mit dem Ziel der Vernichtung der 1784 
stehenden übermäßigen Konzentration der Wirtschaftskraft, 
dargestellt insbesondere durch Kartelle, Syndikate, Trusts und 
andere Monopulvereinigungen. 
13‘ Bei der Organisation des deutschen Wirtschaftslebens ist das 
Hauptgewicht auf die Entwicklung der Landwirtschaft und 
der Friedensindustrie für den inneren Bedarf (Verbrauch) zu 
legen. 
14. Während der Besatzungszeit ist Deutschland als eine wirt- 
schaftliche Einheit zu betrachten. Mit diesem Ziel sind gemein? 
same Richtlinien aufzustellen hinsichtlich: 
a) der Erzeugung und der Verteilung der Produkte der Berg— 
bau— und der verarbeitenden Industrie; 
b) der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und der Fischerei; 
‚(2) der Löhne, der Preise und der Rationierung; 
d) des Import— und Exportprogramms für Deutschland als 

Ganzes; 
e) der Währung und des Bankwesens, der zentralen Besteuerung 
und der Zölle; 
f] der Reparationen und der Beseitigung des militärischen In- 
dustriepotentials ; 

g) des Transport- und Verkehrswesens. 
Bei der Durchführung dieser Richtlinien sind gegebenenfalls 
die verschiedenen örtlichen Bedingungen zu berücksichtigen. 
15. Es ist eine alliierte Kontrolle über das deutsche Wirtschafts— 
leben zu errichten, jedoch nur in den Grenzen, die notwendig 
sind: 
a) zur Erfüllung des Programms der industriellen Abrüstung 
und Entmilitarisierung, der Reparationen und der erlaubten Aus- 
und Einfuhr; 
b] zur Sicherung der Warenproduktion und der Dienstleistun— 
gen, die zur Befriedigung der Bedürfnisse der Besatzungsstreit- 
kräfte und der verpflanzten Personen in Deutschland not— 
wendig sind und die wesentlich sind für die Erhaltung eines 
mittleren Lebensstandards in Deutschland, der den mittleren



Lebensstandard der europäischen Länder nicht übersteigt (Euro- 
päische Länder in diesem Sinne sind alle europäischen Länder 
mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches und der Sowjet- 
union) ; 

c) zur Sicherung — in der Reihenfolge, die der Kontrollrat fest- 
setzt — einer gleichmäßigen Verteilung der wesentlichsten Wa- 
ren unter den verschiedenen Zonen] um ein ausgeglichenes 
Wirtschaftleben in ganz Deutschland zu schaffen und die Ein- 
fuhmotwendigkeit einzuschränken; 
d) zur Überwachung der deutschen Industrie und aller wirt- 
schaftlichen und finanziellen internationalen Abkommen ein- 
schließlich der Aus- und Einfuhr mit dem Ziel der Unterbin- 
dung einer Entwicklung des Kriegspotentials Deutschlands und 
der Erreichung der anderen genannten Aufgaben; 
e) zur Überwachung aller deutschen öffentlichen oder privaten 
wissenschaftlichen Forschungs- oder Versuchsanstalten, Labo- 
ratorien usw.‚ die mit einer Wirtschaftstätigkeit verbunden 
sind. 
16‘ Zur Einführung und Unterstützung der wirtschaftlichen 
Kontrolle, die durch den Kontrollrat errichtet worden ist, ist 

ein deutscher Verwaltungsapparat zu schaffen. Den deutschen 
Behörden ist nahezulegen, in möglichst vollem Umfange die 
Verwaltung dieses Apparate: zu fördern und zu übernehmen. 
So ist dem deutschen Volk klamm-lachen, da8 die Verantwor- 
tung für diese Verwaltung und deren Versagen auf ihm ruhen 
wird. Jede deutsche Verwaltung, die dem Ziel der Besatzung 
nicht entsprechen wird, wird verboten werden. 
17. Es sind unverzüglich Maßnahmen zu treffen zur: 
a) Durchführung der notwendigen Instandsetzungen des Ver— 
kehrswesens, 
b) Hebung der Kohlenerzeugung, 
c) weitestmöglichen Vergrößerung der landwirtschaftlichen Pro- 
duktion und 
d) Durchführung einer beschleunigten Instandsetzung der 
tnungen und der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen. 
18‘ Der Kontrollrat hat entsprechende Schritte zur Verwirkli- 
chung der Kontrolle und der Verfügung über alle deutschen 
Guthabexxim Auslande zu übemehmen, welche noch nicht unter 
die Kontrolle der alliierten Nationen, die an dem Krieg gegen 
Deutschland teilgenommen haben, geraten sind. 
19. Die Bezahlung der Reparatiunen soll dem deutschen Volke 
genügend Mittel belassen, um ohne eine Hilfe von außen zu 
existieren Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Deutsch— 
lands sind die nötigen Mittel für die Einfuhr bereitzustellen, 
die durch den Kontrullrat in Deutschland genehmigt werden 
ist. Die Einnahmen aus der Ausfuhr der Erzeugnisse der laufen‘ 
den Produktion und der Warenbestände dienen in erster Linie 
der Bezahlung dieser Einfuhr. Die hier erwähnten Bedingungen 
werden nicht angewandt bei den Einrichtungen und Produk— 
tem, die in den Punkten 4a und 4b der Übereinkunft über 
die deutschen Reparationen erwähnt sind. 

IV. 
Reparationen aus Deutschland 

In Übereinstimmung mit der Entscheidung der Krim-Konferenz, 
wonach Deutschland gezwungen werden soll, in größtmögli— 
chem Ausmaß für die Verluste und die Leiden, die es den Ver— 
einten Nationen verursacht hat, und wofür das deutsche Volk 
der Verantwortung nicht entgehen kann, Ausgleich zu schaffen, 
wurde folgende Übereinkunft über Reparationen erreicht: 
1. Die Reparationsansprüche der UdSSR sollen durch Entnah- 
men aus der von der UdSSR besetzten Zone in Deutschland 
und durch angemessene deutsche Auslandsguthaben befriedigt 
werden. 
2. Die UdSSR wird die Reparationsansprüche Polens aus ihrem 
eigenen Anteil an den Reparationen befriedigen 

3. Die Reparationsansprüche der Vereinigten Staaten, des Ver- 
einigten Königreiches und der anderen zu Reparationsforde— 
xungen berechtigten Länder werden aus den westlichen Zonen 
und den entsprechenden deutschen Auslandsguthaben befriedigt 
werden. 
4A In Ergänzung der Reparationen, die die UdSSR aus ihrer 
eigenen Besatzungszone erhält, wird die UdSSR zusätzlich aus 
den westlichen Zonen erhalten: 
a) 15% derjenigen verwendungsfähigen und vollständigen in- 
dustriellen Ausrüsmng/ vor allem der metallurgischen, chemi- 
schen und Maschinen erzeugenden Industrien, soweit sie für die 
deutsche Friedenswirtschaft unnötig und aus den westlichen 
Zonen Deutschlands zu entnehmen sind, im Austausch für einen 
entsprechenden Wert an Nahrungsmitteln, Kohle, Kali, Zink, 
Holz, Tonprodukten, Perroleumprodukten und anderen Waren, 
nach Vereinbarung. 
b) 10% derjenigen industriellen Ausrüstung, die für die deut< 
sche Friedenswirtschaft unnötig ist und aus den westlichen Zo- 
nen zu entnehmen und auf Reparationskonto an die Sowjet— 
regierung zu übertragm ist ohne Bezahlung oder Gegenleistung 
irgendwelcher Art. 
Die Entnahmen der Ausrüstung, wie sie oben in a] und b) vor- 
gesehen sind, sollen gleichzeitig erfolgen, 
5. Der Umfang der aus den westlichen Zonen zu aufnehmenden 
Ausrüstung, der auf Reparationskonto geht, muß spätestens 
innerhalb sechs Monaten von jetzt ab bestimmt sein. 
6. Die Entnahme der industriellen Ausrüstung soll so bald wie 
möglich beginnen und innerhalb von zwei Jahren, gerechnet 
vom Zeitpunkt der in 55 spezifizierten Bestimmung, abge- 
schlossen sein. Die Auslieferung der in 54 a) genannten Pro- 
dukte soll so schnell wie möglich beginnen, und zwar in durch 
Vereinbarung bedingxen Teillieferungen seitens der Sowjetunion, 
und innerhalb von fünf Jahren von dem erwähnten Datum ab 
erfolgen Die Bestimmung des Umfanges und der Art der 
industriellen Ausrüstung, die für die deutsche Friedenswirt. 
schaff unnötig ist und der Reparafion unterliegt, soll durch den 
Kantrollrat gemäß den Richtlinien erfolgen, die von der 
alliierten Kontrollkommissinn für Reparationen, unter Beteilb 
gung Frankreichs, festgelegt sind, wobei die endgültige Ent- 
scheidung durch den Kommandierenden der Zone getroffen 
wird, aus der die Ausrüstung entnommen werden soll. 
7. Vor der Festlegung des Gesamtumfanges der der Entnahme 
unterworfenen Ausrüstung sollen Vorschußlieferungen solcher 
Ausrüstung erfolgen, die als zur Auslieferung verfügbar be- 
stimmt werden in Übereinstimmung mit dem Verfahren, das im 
letzten Satz des 5 6 vorgesehen ist. 
8. Die Sowjetregicrung verzichtet auf alle Ansprüche bezüglich 
der Reparalionen aus Anteilen an deutschen Unternehmungen, 
die in den westlichen Besatzungszonen in Deutschland gelegen 
sind. Das gleiche gilt für deutsche Auslandsguthaben in allen 
Ländern, mit Ausnahme der weiter unten in ä 9 gekennzeich- 
neten Fälle. 
9. Die Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs 
verzichten auf ihre Ansprüche im Hinblick auf Reparationen 
hinsichtlich der Anteile an deutschen Unternehmungen, die in 
der östlichen Besatzungszone in Deutschland gelegen sind. Das 
gleiche gilt für deutsche Auslandsgurhaben in Bulgarien, Finn— 
land, Ungarn, Rumänien und Ostösterreich. 
10. Die Sowjetregierung erhebt keine Ansprüche auf das von den 
alliierten Truppen in Deutschland erbeutete Gold. 

V. 
Die deutsche Kriegs- und Handelsmarine 

Die Konferenz erzielte im Prinzip eine Einigung hinsichtlich 
der Maßnahmen über die Ausnutzung und die Verfügung über 
die ausgelieferte deutsche Flotte und die Handelsschiffe. Es
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wurde beschlossen, da13 die drei Regierungen Sachverständige 
bestellen, um gemeinsam detaillierte Pläne zur Verwirklichung 
der vereinbarten Grundsätze auszuarbeiten. Eine weitere ge- 
meinsame Erklärung wird von den drei Regierungen gleichzei- 
tig zu gegebener Zeit veröffentlicht werden. 

VI, 
Stadt Königsberg 

und das anliegende Gebiet 
Die Konferenz prüfte einen Vorschlag der Sowjetregierung, 
daG vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der territorialen 
Fragen bei der Friedensregelung derjenige Abschnitt der West- 
grenze der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der an 
die Ostsee grenzt, von einem Punkt an der östlichen Küste der 
Danziger Bucht in östlicher Richtung nördlich von Braunsberg— 
Goldap und von da zu dem Schnittpunkt der Grenzen Litauens, 
der Polnischen Republik und Osl‘preußens verlaufen 50H. 
Die Konferenz hat grundsätzlich dem Vorschlag der Sowjet- 
regierung hinsichtlich der endgültigen Übergabe der Stadt Kö- 
nigsberg und des anliegenden Gebietes an die Sowjetunion ge— 
mäß der obigen Beschreibung zugestimmt, wobei der genaue 
Grenzverlauf einer Sachverständigen Prüfung vorbehalten 
bleibt. 
Der Präsident der USA und der britische Premierminister haben 
erklärt, da13 sie den Vorschlag der Konferenz bei der bevor- 
stehenden Friedensregelung unterstützen werden. 

VIIÄ 
Kriegsverbrecher 

Die drei Regierungen haben von dem Meinungsaustausch Kennt— 
nis genommen, der in den letzten Wochen in London zwischen 
britischen, USA—, sowjetischen und französischen Vertretern 
mit dem Ziele stattgefunden hat, eine Vereinbarung über die 
Methoden des Verfahrens gegen alle Hauptkriegsverbrecher zu 
erzielen, deren Verbrechen nach der Moskauer Erklärung vom 
Oktober 1943 räumlich nicht besonders begrenzt sind. 
Die drei Regierungen bekräftigen ihre Absicht, diese Verbrecher 
einer schnellen und sicheren Gerichtsbarkeit zuzuführen. Sie 
hoffen, dafl die Verhandlungen in London zu einer schnellen 
Vereinbarung führen, die diesem Zwecke dient, und sie betrach- 
ten es als eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit, da8 der 
Prozeß gegen diese Hauptverbrecher zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt beginnt. 
Die erste Liste der Angeklagten wird vor dem 1.5eptember 
dieses Jahres veröffentlicht werden. 

VIII. 
Österreich 

Die Konferenz hat einen Vorschlag der Sowjetregierung über 
die Ausdehnung der Autorität der österreichischen provisori- 
schen Regierung auf ganz Österreich geprüft. 
Die drei Regierungen stimmten darin überein, da13 sie bereit 
seien, diese Frage nach dem Einzug der britischen und ameri— 
kanischen Streitkräfte in die Stadt Wien zu prüfen. 

IX. 
Polen 

Die Konferenz hat die Fragen, die sich auf die Polnische Pro- 
visorische Regierung der Nationalen Einheit und auf die Westx 
grenze Polens beziehen, der Betrachtung unterzogen. 
Hinsichtlich der Polnischen Provisorischen Regierung der Na— 
tionalen Einheit definierten sie ihre Haltung in der folgenden 
Feststellung; 
a) Wir haben mit Genugtuung von dem Abkommen Kenntnis 
genommen, das die polnischen Vertreter aus Polen selbst und 
diejenigen aus dem Auslande erzielt haben, durch das die in 
Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Krim-Konferenz er- 
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folgte Bildung einer Polnischen Provisorischcn Regierung der 
Nationalen Einheit möglich geworden ist, die von den drei 
Mächten anerkannt worden ist. Die Herstellung diplomatischer 
Beziehungen mit der Polnischen Provisorischen Regierung 
durch die britische Regierung und die Regierung der Vereinig— 
ten Staaten hatte die Zurückziehung ihrer Anerkennung der 
früheren polnischen Regierung in London zur Folge, die nicht 
mehr besteht. 
Die Regierungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens 
haben Maßnahmen zum Schutze der Interessen der Polnischen 
Provisorischen Regierung der Nationalen Einheit als der aner- 
kannten Regierung des polnischen Staates hinsichtlich des 
Eigentums getroffen, das dem polnischen Staate gehört, in ihren 
Gebieten liegt und unter ihrer Kontrolle steht, unabhängig da- 
von, welcher Art dieses Eigentum auch sein mag‘ 
Sie haben weiterhin Maßnahmen zur Verhinderung einer Über- 
eignung derartigen Eigentums an Dritte getroffen 
Der Polnischen Provisorischen Regierung der Nationalen Ein- 
heit werden alle Möglichkeiten zur Anwendung der üblichen 
gesetzlichen Maßnahmen geboten werden zur Wiederherstellung 
eines beliebigen Eigentumsrechtes des Polnischen Staates, das 
ihm ungesetzlich entzogen worden sein sollte. 
Die drei Mächte sind darum besorgt, der Polnischen Provisori— 
schen Regierung der Nationalen Einheit bei der Angelegenheit 
der Erleichterung der möglichst baldigen Rückkehr aller Polen 
im Ausland nach Polen behilflich zu sein, und zwar für alle 
Polen im Ausland, die nach Polen zurückzukehren wünschen, 
einschließlich der Mitglieder der polnischen bewaffneten Streit- 
kräfte und der polnischen Handelsmarine. Sie erwarten, da13 
den in die Heimat zurückkehrenden Polen die gleichen persön- 
lichen und Eigentumsmäßigen Rechte zugebilligt werden wie 
allen übrigen polnischen Bürgern. 
Die drei Mächte nehmen zur Kenntnis, da13 die Polnische Frau 
visorische Regierung der Nationalen Einheit in Übereinstim- 
mung mit den Beschlüssen der Krim-Konferenz der Abhahung 
freier und ungehinderter Wahlen, die so bald wie möglich auf 
der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts und der geheimen 
Abstimmung durchgeführt werden sollen, zugestimmt hat, w0< 
bei alle demokratischen und antinazistischen Parteien das Recht 
zur Teilnahme und zur Aufstellung von Kandidaten haben und 
die Vertreter der alliierten Presse volle Freiheit genießen sollen, 
der Welt über die Entwicklung der Ereignisse in Polen vor 
und während der Wahlen zu berichten. 
b] Bezüglich der Westgrenze Polens wurde folgendes Abkom- 
men erzielt: 
In Übereinstimmung mit dem bei der Krim—Konferenz erziel- 
ten Abkommen haben die Häuptet der drei Regierungen die 
Meinung der Polnischen Provisorischen Regierung der Nationa- 
len Einheit hinsichtlich des Territoriums im Norden und Westen 
geprüft, das Polen erhalten soll, Der Präsident des National- 
rates Polens und die Mitglieder der Polnischen Provisorischen 
Regierung der Nationalen Einheit sind auf der Konferenz 
empfangen worden und haben ihre Auffassungen in vollem 
Umfange dargelegt. Die Häupter der drei Regierungen bekräf- 
tigen ihre Auffassung, daß die endgültige Featlegung der West- 
grcnze Polens bis zu der Priedenskonferenz zurückgestellt wer— 
den soll. 
Die Häupter der drei Regierungen stimmen darin überein, da13 
bis zur endgültigen Festlegung der Westgrenze Polens, die 
früher deutschen Gebiete östlich der Linie, die von der Ost- 
see unmittelbar westlich von Swinemünde und von dort die 
Oder entlang bis zur Einmündung der westlichen Neiße und 
die westliche Neiße entlang bis zur tschechuslowakischen Grenze 
verläuft, einschließlich des Teiles Ostpreußens, der nicht unter 
die Verwaltung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli— 
ken in Übereinstimmung mit den auf dieser Konferenz erziel—



ten Vereinbarungen gestellt wird und einschließlich des Gebietes 
der früheren Freien Stadt Danzig, unter die Verwaltung des 
polnischen Staates kommen und in dieser Hinsicht nicht als 

Teil der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland betrachtet 
werden sollen 

X‘ 
Der Abschluß der Friedensverträge und Zulassung 

zur Organisation der Vereinten Nationen 

Die Konferenz einigte sich auf die folgende Erklärung über eine 
gemeinsame Politik zur möglichst baldigen Schaffung der Bedin- 
gungen für einen dauerhaften Frieden nach der siegreichen Be- 
endigung des Krieges in Europa. 
Die drei Regierungen betrachten es als wünschenswert, da8 die 
gegenwärtige anormale Stellung Italiens, Bulgariens, Finnlands, 
Ungarns und Rumäniens durch den Abschluß von Friedensver- 
trägen beendigt werden soll. Sie vertrauen darauf, da13 auch die 
anderen interessierten alliierten Regierungen diese Ansicht tei- 
len. 
I—‘ü: ihren Teil haben die drei Regierungen die Vorbereitung 
eines Priedensvertrages für Italien als erste unter den vordring— 
lichen und wichtigen Aufgaben vorgesehen, denen sich der Rat 
der Außenminister unterziehen soll. Italien war die ärste der 
Achsenmächte, die mit Deutschland gebrochen hat, zu dessen 
Niederlage es materiell erheblich beigetragen hat, und es hat 
sich jetzt den Alliierten in ihrem Kampf gegen Iapan ange— 
schlossen Italien hat sich selbst Vom faschistischen Regime be— 
freit und macht gute Fortschritte auf dem Wege zur Wieder— 
herstellung einer demokratischen Regierung und demokratischer 
Einrichtungen. Der Abschluß eines solchen Friedensvertrages 
mit einer anerkannten und demokratischen italienischen Regie- 
rung würde es den drei Regierungen ermöglichen, ihrem Wun- 
sche entsprechend einen Antrag Italiens auf die Mitgliedschaft 
in der Organisation der Vereinten Nationen zu unterstützen. 
Die drei Regierungen haben ferner den Rat der Außenminister 
mit der Aufgabe einer Vorbereitung von Friedensverträgen für 
Bulgarien, Finnland, Ungarn und Rumänien beauftragt. Der 
Abschluß von Friedensverträgen mit anerkannten demokrati— 
scheu Regierungen in diesen Staaten würde ebenfalls die drei 
Regierungen befähigen, deren Anträge auf Mitgliedschaft in 

den Vereinten Nationen zu unterstützen. 
Die drei Regierungen kommen überein, jede für sich in naher 
Zukunft im Lichte der dann vorherrschenden Bedingungen die 
Herstellung diplomatischer Beziehungen zu Finnland, Rumänien, 
Bulgarien und Ungarn zu untersuchen, soweit dies vor Abx 
schlug von Friedensverträgen mit diesen Ländern möglich ist. 
Die drei Regierungen zweifeln nicht, da13 im Hinblick auf die 
veränderten Umsrände, bedingt durch das Kriegsende in Eum- 
pa, die Vertreter der alliierten Presse volle Freiheit genießen, 
der Welt über die Ereignisse in Rumänien, Bulgarien, Ungarn 
und Finnland zu berichten 
Hinsichtlich der Zulassung anderer Staaten zur Organisation 
der Vereinten Nationen erklärt Artikel 4 der Charte der Ver— 
einten Nationen folgendes: 
>>1. Die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen steht allen 
anderen friedlichenden Staaten offen, die die in der Vorliegen- 
den Charte enthaltenen Verpflichtungen akzeptieren und nach 
dem Urteil der Organisation willens und in der Lage sind, diese 
Verpflichtungen durchzuführen. 
2. Die Zulassung jedes derartigen Staates zur Mitgliedschaft der 
Vereinten Nationen erfolgt durch Beschluß der Generalver— 
sammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrates.« 
Die drei Regierungen werden ihrerseits Anträge auf Mitglied— 
schaft seitens solcher Staaten, die während des Krieges neutral 
geblieben sind und die üben aufgeführten Bedingungen erfüllen 
werden; unterstützen. 

Die drei Regierungen fühlen sich jedoch verpflichtet, ldarzustel— 
Ien, daß sie für ihren Teil einen Antrag auf Mitgliedschaft sei- 
tens der gegenwärtigen spanischen Regierung, die sich mit Un- 
terstützung der Achsenmächte gebildet hat, nicht begünstigen 
werden, da diese angesichts ihres Ursprunges, ihres Charakters, 
ihrer Geschichte und ihrer engen Verbindung mit den Angrei— 
fersmaten nicht die notwendigen Qualifikationen zur Rechtfer- 
tigung einer derartigen Mitgliedschaft besitzt. 

XL 
Territoriale Treuhänderschaft 

Die Konferenz prüfte einen Vorschlag der Sowjen'egierung hin- 
sichtlich einer Treuhänderschaft über Territorien, wie sie in 
dem Beschluß der Krim-Konferenz und in der Charta der Ver— 
einten Nationen definiert sind. 
Nach einem Meinungsaustausch über diese Frage qde be- 
schlossen, daß die Verfügung über frühere italienische Kolonial- 
gebiete im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines Friedens- 
vertrages für Italien geklärt und im September vom Rat der 
Außenminister beraten werden snIL 

XII. 
Verfahrensrevision bei der alliierten Kontroll— 

kommission in Rumänien, Bulgarien und Ungarn 
Die drei Regierungen nahmen zur Kenntnis, da13 die Sowjet— 
vertreter bei den alliierten Kontrollkommissionen in Rumänien, 
Bulgarien und Ungarn ihren britischen und amerikanischen 
Kollegen Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit der Kontroll- 
kommissionen übermittelt haben, nachdem die Feindseligkeiten 
in Europa aufgehört haben 
Die drei Regierungen kamen überein, dafl die Revision des Ver- 
fahrens der alliierten Kontrollkommission in diesem Ländern 
jetzt durchgeführt werden könne, wobei die Interessen und VEP 
antWOrtlichkeiten der drei Regierungen berücksichtigt sind, die 
gemeinsam die Waffenstillstandsbedingungen den jeweiligen 
Ländern vorgelegt haben, und wobei die vereinbarten Vorschlä- 
ge als Grundlage dienen sollen. 

XIII. 
Ordnungsmäfiige Überführung 
deutscher Bevöllmmngsteile 

Die Konferenz erzielte folgendes Abkommen über die Auswei- 
sung Deutscher aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn: 
Die drei Regierungen haben die Frage unter allen Gesichtspunk— 
ten beraten und erkennen an, da13 die Überführung der deut— 
schen Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in Polen, 
Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nach 
Deutschland durchgeführt werden muB. Sie stimmen darin über- 
ein, da8 jede derartige Überführung, die stattfinden wird, in 
ordnungsgemäßer und humaner Weise erfolgen soll, Da der 
Zustrom einer großen Zahl Deutscher nach Deutschland die 
Lasten vergrößern würde, die bereits auf den Besatzungsbehöt— 
den ruhen, halten sie es für wünschenswert, daß der alliierte 
Kontrollrat in Deutschland zunächst das Problem unter beson— 
derer Berücksichtigung der Frage einer gerechten Verteilung 
dieser Deutschen auf die einzelnen Besatzungszonen prüfen soll. 
Sie beauftragen demgemäß ihre jeweiligen Vertreter beim Kon- 
trolh'at, ihren Regierungen so bald wie möglich über den Um- 
fang zu berichten, in dem derartige Personen schon aus Polen, 
der Tschechoslowakei und Ungarn nach Deutschland gekom— 
men sind, und eine Schätzung über Zeitpunkt und Ausmaß vor— 
zulegen, zu dem die weiteren Überführungen durchgeführt 
werden könnten, wobei die gegenwärtige Lage in Deutschland 
zu berücksichtigen ist. Die tschechoslowakische Regierung, die 
Polnische Provisorische Regierung und der Alliierte Kontrolh‘at 
in Ungarn werden gleichzeitig von obigem in Kenntnis gesetzt
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und ersucht werden, inzwischen weitere Ausweisungen der 

deutschen Bevölkerung einzustellen, bis die betroffenen Regie» 
rungen die Berichte ihrer Vertreter an den Kontrollausschuß 
geprüft haben. 

XIV. 
Militärische Besprechungen 

Während der Konferenz fanden Sitzungen zwischen den Stabs- 
chefs der drei Regierungen über militärische Themen gemein- 
samen Interesses statt. 

2. August 1945. 

(Dieser Bericht ist von L W. Stalin, Harry S. Truman und 
C. R. Attlee unterzeichnet.) 

Amtsblatt des Kontrollmfs in Deutschland, 1945, S. 15 

Anlage 3 

Kontrollmtsgesetz Nr, 10 
betreffend Bestrafung von Personen, die sich Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen Frieden oder gegen Mensdilichkeit schuldig 
gemacht haben 
Vom 20‘ Dezember 1945 
(Auszug) 

Einleitung 

Um die Bestimmungen der Moskauer Deklaration vom 30. Ok- 
tober 1943 und des Londoner Abkommens vom 8, August 1945 
sowie des im Anschlufl daran erlassenen Grundgesetzes zur Aus- 
führung zu bringen und um in Deutschland eine einheitliche 
Rechtsgrundlage zu schaffen, welche die Strafverfolgung von 
Kriegsverbrechem und anderen Missetätem dieser Art — mit 
Ausnahme derer, die von dem Internationalen Militärgerichts- 
hof abgeurteilt werden — ermöglicht, erläßt der Kontrollrat das 
folgende Gesetz: 

Artikel I 

Die Moskauer Deklaration vom 30. Oktober 1943 »betreffend 

die Verantwortlichkeit der Hitleranhänger für begangene 
Greueltatenu und das Londoner Abkommen vom 8, August 
1945 wbetreffend Verfolgung und Bestrafung von Hauptkriegs» 
Verbrechern der europäischen Achsenländerx werden als un- 

trennbare Bestandteile in das gegenwärtige Gesetz aufgenom— 
men. Die Tatsache, da13 eine der Vereinten Nationen den Be- 
stimmungen des Londoner Abkommens beitritt, wie dies in sei— 
nem Artikel 5 Vorgesehen ist, berechtigt diese Nation nicht, an 
der Ausfühmng des gegenwärtigen Gesetzes in dem Hoheits— 
gebiet des Kontrollrates in Deutschland teilzunehmen oder in 

seinen Vollzug einzugreifen. 

Artikel II 

1. Jeder der folgenden Tatbestände stellt ein Verbrechen dar: 

a) Verbrechen gegen den Frieden. Das Unternehmen des Ein- 
falls in andere Länder und des Angriffskrieges als Verletzung 
des Völkerrechts und internalionaler Verträge einschließlich der 
folgenden den obigen Tatbestand jeduch nicht erschöpfenden 
Beispiele: Planung, Vorbereitung eines Krieges‘ Beginn oder 

Führung eines Angriffskrieges oder eines Krieges unter Verlet- 
zung von internationalen Verträgen, Abkommen oder Zusiche- 
rungen; Teilnahme an einem gemeinsamen Plan oder einer Ver- 
schwörung zum Zwecke der Ausführung einer der vurstehend 
aufgeführten Verbrechen. 
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b] Kriegsverbrechen. Gewalttaten oder Vergehen gegen Leib 
Leben oder Eigentum, begangen unter Verletzung der Kriegs: 
gesetze oder -gebräuche einschließlich der folgenden den obigen 
Tatbestand jedoch nicht erschöpfenden Beispiele: Mord, Miß. 
handlung der Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete, ihre Ver. 
schleppung zur Zwangsarbeit oder anderen Zwecken, oder die 
Anwendung der Sklavenarbeit in dem besetzten Gebiet selbst, 
Mord oder Mißhandlung von Kriegsgefangenen, Personen auf 
hoher See; Tötung von Geiseln; Plünderung von öffentlichem 
und privatem Eigentum; vorsätzliche Zerstörung von Stadt 
oder Land; oder Verwüstungen, die nicht durch militärische 
Notwendigkeit gerechtfertigt sind. 
c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gewalttaten und Ver. 
gehen, einschließlich der folgenden den obigen Tatbestand je- 
doch nicht erschöpfenden Beispiele: Mord, Ausrottung, Vey. 
sklavung, Zwangsverschleppung, Freiheitsberaubung, Folte- 

rung, Vergewaltigung oder andere an der Zivilbevölkerung be. 
gangene unmenschliche Handlungen; Verfolgung aus politischen, 
rassischen oder religiösen Gründen, ohne Rücksicht darauf, ob 
sie das nationale Recht des Landes, in welchem die Handlung 
begangen worden ist, verletzen. 
d) Zugehörigkeit zu gewissen Kategorien von Verbrecherverei— 
nigungen oder Organisationen, deren verbrecherischer Charak- 
ter vom Internationalen Militärgerichtshof festgestellt worden 
ist. 

2. Ohne Rücksicht auf seine Staatsangehörigkeit oder die Eigen— 
schaft, in der er handelte, wird eines Verbrechens nach Maß— 
gebe von Ziffer 1 dieses Artikels für schuldig erachtet, wer 
a) als Täter oder 
b) als Beihelfer bei der Begehung eines sulchen Verbrechens mit- 
gewirkt oder es befuhlen oder angestiftet oder 
c) durch seine Zustimmung daran teilgenommen hat oder 
d) mit seiner Planung oder Ausführung in Zusammenhang ge— 
standen hat oder 
e] einer Organisation oder Vereinigung angehört hat, die mit 
seiner Ausführung in Zusammenhang stand, oder 
f) soweit Ziffer 1 a] in Betracht kommt, wer in Deutschland 
oder in einem mit Deutschland verbündeten, an seiner Seite 

kämpfenden oder Deutschland Gefolgschaft leistenden Lande 
eine gehobene politische, staatliche oder militärische Stellung 
(einschließlich einer Stellung im Generalstab) oder eine solche 
im finanziellen, industriellen oder wirtschaftlichen Leben inne- 
gehabt hat 
3, Wer eines der vorstehend aufgeführten Verbrechen für schul— 
dig befunden und deswegen verurteilt werden ist, kann mit der 
Strafe belegt werden, die das Gericht als gerecht bestimmt. Die 
folgenden Strafen können — allein oder nebeneinander — Vet- 
hängt werden: 
a) Todesstrafe, 
b) lebenslängliche oder zeitlich begrenzte Freiheitstrafe mit oder 
ohne Zwangsarbeit. 
c) Geldstrafe und, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit, Freiheits- 

strafe mit oder ohne Zwangsarbeit. 
d) Vermögenseinziehung. 
e) Rückgabe unrechtmäßig erworbenen Vexmögens‘ 
f) Völlige oder teilweise Aberkennung der bürgerlichen Ehren— 
rechte. 
Vermögen, dessen Einziehung oder Rückgabe von dem Gerichts- 
hof angeordnet worden ist, wird dem Kontrollrat für Deutsch— 
land zwecks weiterer Verfügung ausgehändigt. 
4. a] Die Tatsache, da13 jemand eine amtliche Stellung einge— 
nommen hat, sei es die eines Siaatsoberhauptes oder eines ver- 
antwortlichen Regiemngsbeamten, befreit ihn nicht von der Vet- 
amwortlichkeit für ein Verbrechen und ist kein Strafmilde- 

rungsgrundA 
b) Die Tatsache, da13 jemand unter dem Befehl seiner Regierung


